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Per E-mail christine.perle@bmwf.gv.at, begutachtugserfahren@parlament.gv.at
Wien, 12. August 2008

STELLUNGNAHME
Der zur Begutachtung vorgelegte Entwurf zur Novellierung des UG 02 ist in mehrfacher Hinsicht nicht geeignet, die nach mehrjähriger Erfahrung  erkennbaren Mängel des UG 02 zu beseitigen Darüber hinaus werden auch die Inhalte des Regierungsprogramms nicht umgesetzt.

· Sitz und Stimme für die Betriebsräte im Universitätsrat sind nicht umgesetzt. 


Die Debatte um diesen Punkt wurde im Vorfeld sehr wenig kenntnisreich 
geführt (siehe Parlamentsprotokolle). So wurden etwa die Organe der 
inneruniversitären Mitbestimmung (z.B. der Senat) mit den Organen der 
ArbeitnehmerInnenvertetung verwechselt. 


Aufgrund der Personalentwicklung bestehen seit 2004 zwei 
Vertretungssysteme parallel:  Die „alte“ Personalvertretung ist für die 
BeamtInnen zuständig, die zahlenmäßig weniger werden. Die rasch 
wachsende  Gruppe der neuen 
Angestellten der  Universität werden 
von den Betriebsräten vertreten, 
denen in Zukunft auch Rechte 

zukommen müssen, wie sie in 
anderen Unternehmungen längst 



etabliert sind, zentrale Forderungen sind Sitz und Stimme im 
Universitätsrat.


Eine Gesetzesreform hat  dafür Sorge zu tragen, dass sich die Rechte 
der Vertretung der MitarbeiterInnen der Universitäten -also der 
Betriebsräte- im Vergleich mit der Entwicklung der Universitäts-
organisation adäquat weiter entwickeln.

· Die vorgeschlagene Änderung der Rektorswahl stellt keine Weiterentwicklung dar.


Die Rektorswahl erfährt durch die Neukonstruktion weder eine breitere 
innerbetriebliche Legitimation, noch erscheint die vorgeschlagene 
„Findungskommission“ als ein geeignetes Instrument, um die für die 
Wahl einer Führungskraft notwendigen Qualifikationen und 
Voraussetzungen besser  überprüfen zu können. Der Aspekt der 
Weiterentwicklung fehlt.

· Die Versuche, die Kurienverfassung zu modifizieren, sind spürbar unzulänglich. 


Es ist einerseits begrüßenswert, dass Leitungsfunktionen von Personen 
ausgeübt werden sollen, die dafür qualifiziert und geeignet sind - 
unabhängig von der Kurienzugehörigkeit. Andererseits bleibt die 
Konstruktion der Erweiterung der ProfessorInnenkurie um Leitungs-
personen „auf Zeit“ ein Flickwerk im Bezug auf die Schaffung einer 
einheitlichen Gruppe von UniversitätslehrerInnen.


Es gelingt nicht, die historisch-traditionelle Funktion der Kurien 
überzuleiten in eine sinnvolle Verortung im Rahmen einer modernen 
Organisationsstruktur.

· Die Änderungen des § 99 werden abgelehnt.


Als Maß für die Anzahl der Berufungen, die durch den/die RektorIn ohne 
ein ordentliches Berufungsverfahren erfolgen sollen, fungiert die Anzahl 
der AssistentInnen gem. §122 Abs.2 Z4 und 5, bzw. davon 10%. Da 
dieser Personenkreis wesentlich größer ist als jener der 
ProfessorInnen bedeutet dies, dass der Prozentsatz dieser Berufungen 
im Bezug auf die Anzahl der ProfessorInnen wesentlich höher liegt, nach 
Standort das drei- bis vierfache. Somit könnten 20% - 40% der 
ProfessorInnenstellen ohne Verfahren vergeben werden.

· Die Ansätze, den Senat zu reformieren, verdeutlichen, dass die Funktion des Senates als Element der gesamten Organisationsarchitektur der Universitäten diffus und uneindeutig ist (und bleibt). 


Besonders krass tritt dies im Bezug auf die Kompetenzverteilung in 
Studienbelangen zutage. Es gelingt  nicht, den Senat zu jenem 
Instrument zu machen, durch 
welches zentrale inneruniversitäre 
Kompetenzen in konzentrierter Form handlungs- und 
entscheidungsrelevant  im System fruchtbar gemacht  werden können. 

· Die konsequenten Maßnahmen zur Frauenförderung sind zu begrüßen.


In Universitäten, bzw. Fachrichtungen, in denen der Frauenanteil sehr 
gering ist, sollte zudem gewährleistet sein, dass Frauen  die Mitarbeit in 
Gremien und Organen auch verweigern können, um Überlastung der 
wenigen Frauen durch „gremialen Dauereinsatz“ zu vermeiden. Dazu 
scheint es überlegenswert, ob für den Fall, dass im eigenen Haus nicht 
genügend Frauen vorhanden sind, die Universitäten zu verpflichten 


wären, Frauen aus anderen in- und ausländischen Universitäten bei 
zuziehen, um den entsprechenden Frauenanteil zu erreichen.

· Der Reformvorschlag betreffend §100 wird abgelehnt.


Der Vorschlag führt tendenziell weg vom Charakter des 
Arbeitsvertrages hin zum Werkvertrag. Ferner 
erscheint das in Abs.5 
festgeschriebene Vertretungsrecht äußerst problematisch im Hinblick auf 
die Gewährleistung forschungsgeleiteter Lehre und deren spezifischer 
Qualität.

· Die vorgeschlagenen Änderungen betreffend die Beschickung des Universitätsrates werden abgelehnt.

Susanne Mann

(Vorsitzende)
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